
 

VERKAUFSBEDINGUNGEN STW KAUTZMANN GMBH 

I. Geltungsbereich 

1. Die vorliegenden Verkaufsbedingungen gelten für alle Angebote und 

Verträge über Lieferungen und Leistungen (nachfolgend allgemein 

„Lieferungen" genannt), die die STW Kautzmann GmbH als der Verkäufer 

oder sonstiger Leistungserbringer (nachfolgend im allgemeinen 

„Verkäufer“) an einen Kunden erbringt. Die Verkaufsbedingungen gelten 

auch für zukünftige Lieferungen des Verkäufers an den Kunden, selbst 

wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden. 

2. Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; von diesen 

Verkaufsbedingungen abweichende oder entgegenstehende oder 

ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden erkennt der 

Verkäufer nicht an, es sei denn und nur insoweit, wie der Verkäufer 

diesen ausdrücklich zugestimmt hat. Dies gilt auch dann, wenn der 

Verkäufer die Lieferungen in Kenntnis entgegenstehender oder von den 

vorliegenden Verkaufsbedingungen abweichender Geschäftsbedingungen 

vorbehaltlos ausführt - auch in diesem Fall gelten die vorliegenden 

Verkaufsbedingungen. 

3. Vorrangig vor diesen Verkaufsbedingungen gelten im Einzelfall getroffene, 

individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich 

Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen).  

4. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss 

vom Kunden gegenüber dem Verkäufer abzugeben sind, wie z. B. Frist-

setzungen, Mahnungen, Rücktrittserklärungen, sind schriftlich abzugeben. 

Schriftlichkeit im Sinne dieser Einkaufsbedingungen schließt Schrift- und 

Textform ein. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise 

insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben 

unberührt. 

5. Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber 

Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem 

öffentlich rechtlichen Sondervermögen. 

II. Angebot - Angebotsunterlagen 

1. Sofern im Einzelfall nichts Abweichendes ausdrücklich angegeben ist, 

sind die Angebote des Verkäufers freibleibend und unverbindlich. 

2. Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen 

einschließlich dieser Allgemeinen Lieferbedingungen bedürfen zu ihrer 

Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder 

Prokuristen sind die Mitarbeiter des Verkäufers nicht berechtigt, von der 

schriftlichen Vereinbarung abweichende mündliche Abreden zu treffen. 

Zur Wahrung der Schriftform genügt die telekommunikative Übermittlung, 

insb. per Telefax oder per E-Mail. 

3. An Angeboten, Kostenvoranschlägen, Abbildungen, Zeichnungen, 

Kalkulationen, Spezifikationen, Prospekten, Katalogen, Modellen und 

Werkzeugen und sonstigen Unterlagen und Hilfsmitteln behält sich der 

Verkäufer seine Eigentumsrechte vor; gleiches gilt auch für seine 

Urheberrechte, soweit Urheberrechtsfähigkeit gegeben ist. 

4. Ohne die ausdrückliche vorherige Zustimmung des Verkäufers in 

Textform dürfen Unterlagen gemäß vorstehendem Absatz 2 vom Kunden 

nicht an Dritte zugänglich gemacht werden, bekannt gegeben, selbst oder 

durch Dritte genutzt oder vervielfältigt werden. Sie sind ausschließlich für 

die Zwecke gemäß dem Angebot des Verkäufers zu benutzen. Falls kein 

Vertrag zustande kommt oder wenn sie vom Kunden im 

ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden, sind sie 

dem Verkäufer auf jederzeit mögliche Anforderung vollständig 

zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten. Dritten 

gegenüber sind sie geheim zu halten. 

III. Preise und Zahlung 

1. Sofern nichts Gegenteiliges in Textform vereinbart wird, gelten die Preise 

des Verkäufers ab Werk inklusive Verpackung und zuzüglich 

Umsatzsteuer in jeweils gültiger Höhe und bei Exportlieferungen zuzüglich 

Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben. 

2. Der Verkäufer ist berechtigt, eine angemessene Preisanpassung unter 

Beachtung der Änderung der Preisfaktoren zu verlangen, wenn die 

Lieferungen länger als vier Monate nach Vertragsschluss erbracht werden 

sollen und nach Angebotsabgabe des Verkäufers oder nach 

Vertragsschluss erhebliche Änderungen in den Rohstoff-, Lohn-, Energie- 

oder seinen sonstigen Produktbeschaffungs- und/oder 

Produktherstellungskosten eintreten. Änderungen werden dem Käufer vor 

der Lieferung mitgeteilt. 

3. Die Rechnung wird zum Tage der Lieferung bzw. der Bereitstellung der 

Ware ausgestellt. 

4. Rechnungen sind — soweit nichts Abweichendes vereinbart wurde — 

ohne Abzüge innerhalb von 30 Tagen zu bezahlen. Der Verkäufer ist bei 

wiederkehrenden Lieferungen jederzeit berechtigt für künftige Lieferungen 

Vorkasse zu verlangen. 

5. Zahlungen werden stets zur Begleichung der ältesten fälligen Schuld-

posten zuzüglich der darauf aufgelaufenen Verzugszinsen verwendet. 

6. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist die endgültige Gut-

schrift auf dem Konto des Verkäufers. 

7. Der Kunde hat ein Aufrechnungs- und/oder Zurückbehaltungsrecht nur 

wegen rechtskräftig festgestellter oder unbestrittener oder sich aus 

demselben Auftrag ergebender Gegenforderungen. 

8. Leistet der Kunde bei Fälligkeit nicht, werden Verzugszinsen in Höhe von 

9 %-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz gem. § 247 BGB 

berechnet. Im Übrigen findet § 288 BGB Anwendung. 

9. Im Falle des Zahlungsverzugs hat der Verkäufer einen Anspruch auf 

Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 EUR. 

10. Vor vollständiger Zahlung fälliger Rechnungsbeträge einschließlich 

Zinsen ist der Verkäufer zu keiner weiteren Lieferung aus laufenden 

Lieferverträgen verpflichtet. Die Geltendmachung eines Verzugsschadens 

bleibt vorbehalten. 

11. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen oder wenn dem 

Verkäufer nach Abschluss des Vertrages über die Lieferungen bekannt 

wird, dass der Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des 

Kunden gefährdet wird, ist der Verkäufer berechtigt, noch ausstehende 

Lieferungen nur gegen entsprechende Vorauszahlung oder 

Sicherheitsleistung durchzuführen; im Übrigen gelten die Bestimmungen 

des § 321 BGB. 

 

IV. Lieferzeit und Gefahrenübergang 

1. Die Lieferung erfolgt zu den vom Verkäufer angegebenen Terminen (z. 

B. Werktag oder eine bestimmte Kalenderwoche). Soweit nichts 

Abweichendes vereinbart, handelt es sich bei diesen Terminen stets nur 

um annähernde Termine (Circa-Termine). Die geplante Lieferzeit ist vom 

Verkäufer eingehalten, wenn bis zu deren Ablauf die Lieferung das Werk 

des Verkäufers verlassen hat oder der Verkäufer dem Kunden die 

Versandbereitschaft mitgeteilt hat. Sofern Versendung oder Lieferung an 

einen anderen Ort vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und 

Liefertermine, sofern nicht ausdrücklich von uns anders angegeben, auf 

den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst 

mit dem Transport beauftragten Dritten. 

2. Die Einhaltung der Lieferzeit durch den Verkäufer setzt voraus, dass alle 

kaufmännischen und technischen Fragen zwischen den Vertragspartnern 

geklärt sind und der Kunde alle ihm obliegenden Verpflichtungen 

rechtzeitig und ordnungsgemäß erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so 

verlängert sich die Lieferzeit angemessen; dies gilt nicht, soweit der 

Verkäufer die Verzögerung zu vertreten hat. 

3. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 

Mitwirkungs- und/oder Beistellungspflichten, so ist der Verkäufer 

berechtigt, vom Kunden eine Verlängerung von Liefer- und 

Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- und 

Leistungsterminen um den Zeitraum zu verlangen, in dem der Kunde 

seinen vertraglichen Verpflichtungen dem Verkäufer gegenüber nicht 

nachkommt und den ihm insoweit entstehenden Schaden, einschließlich 

etwaiger Mehraufwendungen (einschließlich Lager- und 
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Transportkosten), vom Kunden ersetzt zu verlangen; weitergehende 

Ansprüche oder Rechte des Verkäufers bleiben vorbehalten. 

4. .Der Verkäufer haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für 

Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, 

zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse 

(z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder 

Energiebeschaffung, Transport-verzögerungen, Streiks, rechtmäßige 

Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, 

Pandemien, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen 

behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die 

ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch 

Lieferanten, etc.) verursacht worden sind, die der Verkäufer nicht zu 

vertreten hat. Kann der Verkäufer einen vereinbarten Liefertermin aus 

solchen Hinderungsgründen nicht einhalten, wird er den Kunden hierüber 

informieren. Sofern solche Ereignisse die Lieferung oder Leistung seitens 

des Verkäufers wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die 

Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist der Verkäufer 

zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender 

Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben 

sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung 

zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Kunden infolge 

der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht 

zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung an den 

Verkäufer vom Vertrag zurücktreten. 

5. Der Verkäufer ist zur vorzeitigen Lieferung und auch zu Teillieferungen 

berechtigt, sofern dies für den Kunden für den Kunden im Rahmen des 

vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, Lieferung der 

restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und dem Kunden hierdurch 

kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen, es sei 

denn, der Verkäufer erklärt sich zur Übernahme dieser Kosten bereit. 

6. Voraussetzung für die Einhaltung der Lieferzeit ist die ordnungsgemäße 

und rechtzeitige Selbstbelieferung des Verkäufers durch seine 

Vorlieferanten, mit dem der Verkäufer ein kongruentes 

Deckungsgeschäft abgeschlossen hat. Der Verkäufer wird den Kunden 

informieren, wenn Umstände eintreten, aus denen sich ergibt, dass 

aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen oder rechtzeitigen 

Selbstbelieferung die Einhaltung der mit dem Kunden vereinbarten 

Lieferzeit gefährdet sein könnte. 

7. Falls im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart ist, erfolgt die 

Lieferung des Verkäufers „ab Werk"; dies ist auch für den 

Gefahrübergang maßgeblich, und zwar auch dann, falls der Verkäufer 

ggf. noch zusätzliche Leistungen, wie z. B. die Transport- oder 

Versandkosten übernimmt. Bei einem vereinbarten Versendungskauf 

geht die Gefahr mit der Übergabe an den Spediteur, den Frachtführer 

oder an die zur Ausführung der Versendung bestimmten Person auf den 

Kunden über. 

V. Mängelanzeige und Mängelhaftung 

1. Als vereinbarte Beschaffenheit der Lieferungen gelten diejenigen 

Eigenschaften und Merkmale, die im Angebot des Verkäufers, dem 

Datenblatt und in seiner Auftragsbestätigung genannt sind. Andere oder 

weitergehende Eigenschaften und Merkmale gelten nur dann als 

vereinbarte Beschaffenheit, wenn der Verkäufer dies ausdrücklich 

schriftlich mit dem Kunden vereinbart hat. Sämtliche Angaben des 

Verkäufers zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z. B. Gewichte, 

Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) 

sowie Darstellungen desselben (z. B. Fotos, Zeichnungen und 

Abbildungen), etwa in den Prospekten, Katalogen oder in dem vor dem 

Angebot des Verkäufers liegenden Schriftverkehr sowie in sonstigen 

Unterlagen, sind nur annähernd maßgeblich, soweit sie im Angebot des 

Verkäufers oder in seiner Auftragsbestätigung nicht ausdrücklich als 

verbindlich erklärt werden. Sie sind keine Beschaffenheitsmerkmale und 

keine Gewährleistung der Eignung für eine bestimmte Verwendung, 

sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder 

Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die 

aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische 

Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von gleichwertigen 

Teilen sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich 

vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen. 

2. Nach Vermischung oder sonst begonnener Verarbeitung der gelieferten 

Ware ist jede Beanstandung offener Mängel ausgeschlossen. 

3. Waren, die unter dem Bezeichnungszusatz „im Prinzip, usw." verkauft 

werden, können Beimischungen von anderem Fasergut enthalten. Eine 

Garantie kann durch den Verkäufer nicht übernommen werden. 

4. Mangelhafte Lieferungen werden nach Wahl des Verkäufers entweder 

nachgebessert oder neu geliefert; der Kunde hat dem Verkäufer ange-

messene Zeit und Gelegenheit zur Nacherfüllung einzuräumen. Der 

Verkäufer ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig 

zu machen, dass der Kunde den fälligen Kaufpreis bezahlt; der Kunde ist 

jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil 

des Kaufpreises zurückzubehalten. 

5. Der Kunde hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht zum 

Rücktritt vom Vertrag, wenn der Verkäufer - unter Berücksichtigung der 

gesetzlichen Ausnahmefälle - eine ihm gesetzte angemessene Frist für 

die Nacherfüllung wegen eines Mangels fruchtlos verstreichen lässt. Liegt 

nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem Kunden lediglich ein Recht 

zur Minderung des Preises zu. 

6. Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher 

Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Ziff. VI dieser 

Verkaufsbedingungen und sind im Übrigen ausgeschlossen. 

VI. Haftung des Verkäufers 

1. Für eine schuldhafte Verletzung wesentlichen Vertragspflichten haftet der 

Verkäufer nach den gesetzlichen Vorschriften. Wesentliche 

Vertragspflichten sind Pflichten, die den typischen Vertragszweck 

prägen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 

Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde 

regelmäßig vertrauen darf. Soweit den Verkäufer weder grob fahrlässiges 

noch vorsätzliches Verhalten zur Last fällt, haftet der Verkäufer allerdings 

nur für den typischerweise eintretenden, vorhersehbaren Schaden. 

1.  In allen übrigen Fällen haftet der Verkäufer, wenn ein Schaden durch ihn 

oder durch seinen Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig 

verursacht worden ist. Bei Übernahme einer Garantie sowie für Schäden 

aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haftet 

der Verkäufer nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften. Ansonsten 

sind Schadensersatzansprüche aus Pflichtverletzungen gegen den 

Verkäufer ausgeschlossen. 

2. Die Haftung nach Maßgabe des Produkthaftungsgesetzes bleibt 

unberührt. 

3. Schadensersatzansprüche nach den vorstehenden Regeln verjähren 

innerhalb der gesetzlichen Fristen. 

VII. Verjährung 

1. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine 

Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr 

ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die 

Verjährung mit der Abnahme. Die vorstehenden Verjährungsfristen des 

Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche 

Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf einem Mangel des 

Liefergegenstands beruhen, es sei denn die Anwendung der 

regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im 

Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Für Schadenser-

satzansprüche gem. Ziff. VI.2 gelten die gesetzlichen Fristen. Ebenfalls 

unberührt bleibt die Verjährungsfrist im Falle eines Lieferregresses. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=438
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=438&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&n=3&p=438&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=195
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=199
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VIII. Eigentumsvorbehalt 

1. Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Kaufsache bis zum 

Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag und einer laufenden 

Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) vor. Bei vertragswidrigem 

Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der 

Verkäufer berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der 

Zurücknahme der Kaufsache durch den Verkäufer liegt ein Rücktritt vom 

Vertrag vor. Der Verkäufer ist nach Rücknahme der Kaufsache zu deren 

Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des 

Kunden - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen. 

2. Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; 

insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, 

Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. 

3. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger 

Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch 

zur Sicherheit übereignet werden. Bei Antrag auf Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens und Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat 

der Kunde den Verkäufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. 

Soweit ein Dritte nicht in der Lage ist, die gerichtlichen und 

außergerichtlichen Kosten im Zusammenhang eines Rechtsbehelfs des 

Verkäufers diesem zu erstatten, haftet der Kunde für den dem Verkäufer 

entstandenen Ausfall. 

4. Der Kunde ist widerruflich berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen 

Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt dem Verkäufer jedoch bereits 

jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich 

USt) der Forderung des Verkäufers ab, die ihm aus der 

Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und 

zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung 

weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der 

Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Verkäufers, 

die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Der Verkäufer 

verpflichtet sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der 

Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, nicht in 

Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber 

dies der Fall, so kann der Verkäufer verlangen, dass der Kunde ihm die 

abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum 

Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 

aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

5. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, 

Vermischung oder Verbindung der vom Verkäufer gelieferten Waren 

entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei der Verkäufer als 

Hersteller gilt. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder 

Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt 

der Verkäufer Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der 

verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für 

das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter 

Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. 

6. Der Kunde tritt dem Verkäufer auch die Forderungen zur Sicherung der 

Forderungen des Verkäufers gegen ihn ab, die durch die Verbindung der 

Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. 

7. Der Verkäufer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf 

Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert 

seiner Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % 

übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt dem 

Verkäufer. 

IX Anwendbares Recht - Gerichtsstand 

1. Für diese Verkaufsbedingungen und alle Rechtsbeziehungen zwischen 

dem Kunden und dem Verkäufer gilt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten 

Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den internationalen 

Waren kauf ist ausgeschlossen. 

2. Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische 

Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen, ist ausschließlicher und internationaler Gerichtsstand 

für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten der 

Geschäftssitz des Verkäufers. Der Verkäufer ist jedoch auch berechtigt, 

nach seiner Wahl Klage am Erfüllungsort der Liefer- oder 

Leistungsverpflichtung oder am Geschäftssitz des Kunden zu erheben. 

 

Stand: Juni 2025 


